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At. 3 sn»ftr. frfjtoe}^. 9otit>tü

3itrd)cv. Imutmmlr lUvovbunmt
über bie

ScfoHcbtîittg won StreltigKeiten
zwhcften Arbeitgebern und flrfcetlMlmern.

(Sefdjluf? beë Aegierunggrateg nom 0.-18. SRärj 1918.)

§ 1. 3uv Schlichtung non ^olleftioftreitigfeiten jmifdjen
Arbeitgebern nnb Arbeitnehmern über bas ArbeitSoer«
hültniS, fotoie über bie Auslegung unb Ausführung non
©efamtarbeitS« ober iRormalarbeitSoerträgen roerben im
ft'anton 3üricl) bis zum fvnïrafttreten beS fantonalen ©e=
fe^cS über bas ©iitigungSamt brei ©iniguttgSl'om«
m i f f i o n e n, je eine für bie 53 e 5 i r f e 3 ür i et), A f f 01
tern unb DietSborf, eine für bie 53ejirfe Jorgen,
SR ei ten, § in m it unb It ft e r unb eine für bie SSe^irfe
iß f a f f i 10 n, 5$ i n t e r t b u r, A n b e t f i n g e n u. 53 ü t a et),

beftettt.
Sit) biefer GanigungSfomtttiffionen finb bie 53ejir!S=

bauptorte 3üriet), SReiten nnb Söinterttjur. "Sie
.Üomntiffionen haben bas Stecht artet) in anbertt ©emeinben
ber ihnen unterftettten 53ezirfe zu oerhanbetn.

§ 2. 3t'be ©inigungSf'ommiffion befiehl auS einem
ißrafibenten, beffeit Steltoertretern unb ben 53eifit3em.

Der Stegierungsrat mähtt ben tßräfrbenten ber Sonn
mtffion unb je mehrere Stetloertreter.

@r ftettt nach 53orfc()tägen ber Arbeitgeber« unb Ar«
beiteroerbänbe eine Stifte 001t Steigern auf, bie au§ bem
©eroerbeftanb, bem .<oanbe(Sftanb unb ber attbuflrie ju
mähten finb.

3m einzelnen $atl beruft ber ißräfibent auS ber be=

treffenben Arbeitsbranche je einen Vertreter ber Arbeit«
geher unb Arbeitnehmer at§ 53eifit)er ein.

DaS nötige ftanzleiperfonal wirb auf Antrag beS

ißräfibentcu 00m Aegierungsrat gemähtt.

_
Der ißräfibent ift ttberbteS befugt, 001t fiel) auS ober

auf begehren einer Partei noct) meitere Sact)oerftänbige,
auch grauen ober niebergelaffene AuStänber, beßuiiebeti.

ß 3. Die Sommiffionen taffen ihre Vermittlung non
fitjh uu§ ober auf baS 53egehren einer 53ehörbe ober 53e=

teiligter eintreten. Der ißräfibent uerfucht gmächft, eine
Verftänbigung zmifetjen ben Parteien herbeizuführen. 3ft
bteS nicht möglich, fo orbnet er bie Durchführung beS
mettern Verfahrens an.

DroVerhanbtungen nor ber Sontntiffion merben iitütib«
Aich geführt. .Atte non ber Sommiffiou Vorgetabenen
fittb bei 53ttfze non 3—50 jyr. nerpftichtet, p erfetjeinen,
ju ucrt)anbetn unb Anst'unft zu erteilen.

Die Soinmiffion hat bie Urfachen unb näheren Um«
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ftätibe beS Streitfalles zu erforfct)en, bie einzelnen Streit«
punf'te feftzuftetlen unb itttb ift berechtigt, zur Auff'tärung
beS DatbeftanbeS auch 3eugen einzunernehmen, ©act)«
nerftätibige zu befragen ober ©utachteu einzuholen.

§ 4. Stach Sct)tuj3 ber Vert)anbtungen unb ©rtje«
buttgeit macht bie Sommiffion ben Parteien einen 33er«
g I e i ch S n 0 r f et) t a g, unb fetzt ihnen, menn ber Vorfctjtag
nicht fofort angenommen ober abgelehnt mirb, eine güift
non brei Dagen, itttt ihre ©rftärungen abzugeben.

5Birb ber Vorfctjtag angenommen, fo merben bie

Aften ber VoIfSroirtfchaftSbireftion übermittelt.
Söirb ber Vorfctjtag nott einer ober non beiben

Parteien abgelehnt, fo erftattet bie Somtniffion einen
53erict)t an bie VoIfSroirtfcljaftSbireftion mit furzer 53e«

grünbung ihres -VorfctjlageS. Diefe oeröffentticht ihu im
Amtsblatt.

§ 5. DaS 33erfahren nor ber VermitttungS«
tommiffioit ift für bie Parteien unentgeltlich-

§ 6. ©rrictjten mehrere Arbeitgeber berfelben ^nbuftrie
unb ihre Arbeiter eine freimütige ©inigungSftelte, fo tritt
fie für bie beteiligten an Stelle ber amtlichen in Dätigfeit.

§ 7- Die Parteien fönttett ben ©inigungStommiffionen
bie VefttgniS übertragen, nerbinblictje SchiebS«
fprüetje zu fatten.

§ 8. Die ißräfibenten unb SRitglieber ber Somtnif«
fiotten roerben für ihre Sitzungen une bie flRitglieber be§
SantonSrateS entfcf)äbigt.

DaS Sanzleiperfonal, bie ©;rperten unb 3eugen merben
analog ben Anfügen beS VectjtSpftegegefetzeS unb ber
©ebührenorbttung für bie bezirt'Sgerid)te entfehäbigt.

Diefe ©tttfchäbiguitgett roerben nom Staate getragen.
§ 9. Diefe berorbnung tritt nach ber ©eitehmigung

buret) baS fct)roeizerifcf)e bott'SroirtfchaftSbepartement in
Sraft. 9Rit ihrer Vollziehung mirb bie botf'SmirtfchaftS«
bireftiou beauftragt.

flusstelluttgswesen.
Die ©röffmutg ber Sctjmeiz. äöcvfbiuibnuSftettmtß

in gürtet) ift enbgüttig auf ben 18. SR a i (ißfingft«
famftag) feftgefeht.

^unftgenjerhe. Die Dauer* ber AuSfteltung non
Schülerarbeiten ber ftunftgeroerbtict) ett Ab«
teilung ber ©emerbefchute 3üvich mirb bis
Zum 21. April 1918 nerlängert. 53efuct)Szeit 10—4 Uhr
ununterbrochen. Geintritt frei.

Die Schweizer SJÎuftcrutcffe tit Vafel mürbe am
SRontag, 15. April eröffnet. Der offizielle Dag (an bem
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Zürcher, kantonale Verordnung
über die

Schlichtung von Streitigkeiten
Zwischen Arbeitgebern untl Hrbeitnebmern.

(Beschluß deS Regierungsrates vom 9, 18, März 1918,)

^ l. Zur Schlichtung von Kollektivstreitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern über das Arbeitsver-
hältnis, sowie über die Auslegung und Ausführung von
Gesamtarbeits- oder Normalarlwitsverträgen werden im
Kanton Zürich bis zum Inkrafttreten des kantonalen Ge-
seizes, über das Einigungsamt drei Einigungskom-
m is sio n e u, je eine für die B e zir k e Z ü r i ch, A f f ol -

tern und Dielsdorf, eine für die Bezirke Horgen,
Meilen, Hinwil und Uster und eine für die Bezirke
Pfäf f i k o n, W i nte rt h u r, 2ln d elf i n g e n u. Bülach,
bestellt.

Sitz dieser Einigungskommisfionen sind die Bezirks-
hauptorte Zürich, Meilen und Winterthur. Die
Kommissionen haben das Recht auch in andern Gemeinden
der ihnen unterstellten Bezirke zu verhandeln.

lt. Jede Einigungskommission besteht aus einem
Präsidenten, dessen Stellvertretern und den Beisitzern.

Der Regierungsrat wählt den Präsidenten der Kom-
mission und je mehrere Stellvertreter.

Er stellt nach Vorschlägen der Arbeitgeber- und Ar-
beiterverbände eine Liste von Beisitzern auf, die aus dem
Gewerbestand, dem Handelsstand und der Industrie zu
wählen sind.

Jni einzelnen Fall beruft der Präsident aus der be-
treffenden Arbeitsbranche je einen Vertreter der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer als Beisitzer ein.

Das nötige Kanzleipersonal wird aus Antrag des
Präsidenten vom Regierungsrat gewählt.

^
Der Präsident ist überdies befugt, von sich aus oder

auf Begehren einer Partei noch weitere Sachverständige,
auch Frauen oder niedergelassene Ausländer, beizuziehen.

ss 8. Die Kommissionen lassen ihre Vermittlung von
sich aus oder aus das Begehren einer Behörde oder Be-
teiligter eintreten. Der Präsident versucht zunächst, eine
Verständigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Ist
dies nicht möglich, so ordnet er die Durchführung des
weitern Versahrens an.

Die Verhandlungen vor der Kommission werden münd-
Rieh geführt. Alle von der Kommission Vorgeladenen

sind bei Buße von 8—99 Fr. verpflichtet, zu erscheinen,
zu verhandeln und Auskunst zu erteilen.

Die Kommission hat die Ursachen und näheren Um-
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stände des Streitfalles zu erforschen, die einzelnen Streit-
punkte festzustellen und und ist berechtigt, zur Aufklärung
des Tatbestandes auch Zeugen einzuvernehmen, Sach-
verständige zu befragen oder Gutachten einzuholen.

H 4. Nach Schluß der Verhandlungen und Erhe-
bungen macht die Kommission den Parteien einen Ver-
gle i ch svo r s chla g, und setzt ihnen, wenn der Vorschlag
nicht sofort angenommen oder abgelehnt wird, eine Frist
voii drei Tagen, um ihre Erklärungen abzugeben.

Wird der Vorschlag angenommen, so werden die

Akten der Volkswirtschastsdirektion übermittelt.
Wird der Vorschlag von einer oder von beiden

Parteien abgelehnt, so "erstattet die Kommission einen
Bericht an die Volkswirtschastsdirektion mit kurzer Be-
gründung ihres Vorschlages. Diese veröffentlicht ihn im
Amtsblatt.

§ 9. D a s V e r f a h r e n v o r d e r V e r m i t tlu n g s -

kommission ist für die Parteien unentgeltlich.
H 6. Errichten mehrere Arbeitgeber derselben Industrie

und ihre Arbeiter eine freiwillige Einigungsstelle, so tritt
sie für^die Beteiligten an Stelle der amtlichen in Tätigkeit.

s? D Die Parteien können den Einigungskommissionen
die Befugnis übertragen, verbindliche Schieds-
spräche zu fällen.

ß 8. Die Präsidenten und Mitglieder der Kommst-
sionen werden für ihre Sitzungen wie die Mitglieder des
Kantonsrates entschädigt.

Das Kanzleipersonal, die Experten und Zeugen werden
analog den Ansätzen des Rechtspflegegesetzes und der
Gebührenordnung für die Bezirksgerichte entschädigt.

Diese Entschädigungen werden von, Staate getragen.
§ 9. Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung

durch das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement in
Kraft. Mit ihrer Vollziehung wird die Volkswirtschasts-
direktion beauftragt.

llu5îlîllung;«>î!en.
Die Eröffnung der Schweiz. Werkbundausslcllnng

in Zürich ist endgültig aus den 18. Mai (Pfingst-
samstag) festgesetzt.

Kunstgewerbe. Die Dauernder Ausstellung von
Schülerarbeiten der Kunstgewerblichen Ab-
teilung der Gewerbeschule Zürich wird bis
zum 21. April 1918 verlängert. Besuchszeit 19—4 llhr
ununterbrochen. Eintritt frei.

Die Schweizer Mustermesse in Basel wurde am
Montag, 19. April eröffnet. Der offizielle Tag (an dem

Uiìâk, ki. Xug (8vliwk!-).
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